
 

Niederschrift zur Sitzung 
des Ortsgemeinderates 

der 
Ortsgemeinde Kobern-Gondorf 

 
 

Öffentliche Sitzung: 27.06.2022 
 

Tagesordnungspunkt-Nr.: 1 
  

Bauleitplanung der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf:  
Aufstellung des Bebauungsplans „Von-Isenburg-Straße “  
a) Abwägungsbeschlüsse 
b) Offenlagebeschluss 
 

Beschluss: 
 

a) Siehe hierzu die Einzelbeschlüsse auf Grundlage der Würdigung des Planungsbüros 
Fassbender Weber PartGmbH auf den Folgeseiten. 
 
b) Dem vorliegenden Planentwurf wird unter Berücksichtigung der zuvor gefassten Abwä-
gungsbeschlüsse zugestimmt.  
Die Verwaltung wird beauftragt, den um die Abwägungsbeschlüsse ergänzten Bebauungspla-
nentwurf nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch einen Monat lang öffentlich auszulegen. Gleichzeitig 
sollen die Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch zur Stellungnahme auf-
gefordert werden.   
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 16  Nein 0  Enthaltung 0   
 

An der Abstimmung nehmen nicht teil (inkl. Grund): 
 

Gem. § 22 GemO haben die Ratsmitglieder Karlheinz Pistono und Daniel Hastenteufel nicht 
an Beratung und Beschlussfassung zu diesem TOP teilgenommen und den Sitzungstisch 
verlassen.  
 
 

Begründung: 
 

Der Ortsgemeinderat hat am 13.12.2021 das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans 
„Von-Isenburg-Straße“ eingeleitet. Städtebauliches Ziel ist die Ausweisung von Wohnbauflä-
chen für Wohnen im Alter und die Ausweisung weiterer Wohnbauflächen.  
Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren nach dem Baugesetzbuch aufgestellt.  
 



 

In der Zeit von März bis April 2022 wurden die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Be-
lange erstmalig im Bebauungsplanverfahren beteiligt. Zu den dabei vorgelegten Stellungnah-
men hat das mit der Planung beauftragte Büro Fassbender Weber PartGmbH eine Sitzungs-
vorlage mit Beschlussvorschlägen ausgearbeitet; siehe Anlage.  
 
Wenn der Planentwurf die nötige Planreife besitzt, können die nächsten Verfahrensschritte 
eingeleitet werden (Offenlage und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach den 
§§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 Baugesetzbuch). Siehe vorstehenden Beschlussvorschlag.  
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich des Bebauungsplans „Von-Isenburg-St raße“: 
 

 
 
 

Erläuterung zur Beratung und Beschlussfassung: 
 

Entfällt 
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1 Planerfordernis und bisherige Verfahren 

Der Rat der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 beschlossen, 

den Bebauungsplan „Von-Isenburg-Straße“ aufzustellen.  

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplans ist die in der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf be-

stehende Nachfrage nach Bauflächen, insbesondere für mobilitätseingeschränkte 

Bevölkerungsgruppen. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes soll dieser Bedarf an Wohn-

raum mit begleitender Infrastruktur in der Ortsgemeinde gedeckt werden. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans soll die Errichtung von entsprechenden Gebäuden und 

zur Schaffung von Arbeitsplätzen ermöglicht werden, was auch in öffentlichem Interesse liegt.  

Nach Fertigstellung der Bebauungsplanunterlagen fand nach ortsüblicher Bekanntmachung am 

25.02.2022 vom 07.03.2022 bis einschließlich 07.04.2022 die frühzeitige Beteiligung der Öffent-

lichkeit statt. Die von der Planung betroffenen Behörden sowie sonstige Träger öffentlicher 

Belange wurden mit Schreiben vom 02.03.2022 aufgefordert eine Stellungnahme zum Verfahren 

abzugeben. 

 

 

2 Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 

(Anmerkung: Personenbezogene Daten wurden aus den Stellungnahmen entfernt) 

2.1 Schreiben vom 14.03.2022 

Inhalt der Stellungnahme: 

Bürgerbeteiligung und Einspruch zur: 

Bauleitplanung der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf: 

Aufstellung des Bebauungsplans "Von-Isenburg-Straße" 

 

Sehr geehrte Frau ………..,  

sehr geehrte Mitglieder des Verbandsgemeinderats Kobern-Gondorf, 

hiermit möchte ich einige Anmerkungen zur o.a. Planung in unserem schönen „Weindorf" Kobern-

Gondorf machen. bei der Versammlung in der Schlossberghalle im letzten Jahr habe ich eine 

ungefähre Vorstellung erhalten, wie die Planung und Vorstellungen des Investors sind. 

Obwohl es sich um ein Bauvorhaben für ein Altenheim handelt, welches sicherlich hier in Kobern 

gut genutzt werden kann, steht als vordringlicher Wunsch des Investors verständlicherweise die 

Gewinnoptimierung im Vordergrund, da es sich auch hierbei um ein Unternehmen handelt, wel-

ches wirtschaftlich und rentabel sein muss. 

Demgegenüber stehen die Interessen der Bürger von Kobern-Gondorf. Wir wohnen und leben 

jedoch hier vor Ort und sind nicht bereit, auf lokalen Natur- und Klimaschutz zu verzichten. 

Wertvollen Grünflächen dürfen nicht weiter zerstört und abgebaut werden. Gartenflächen, auch 

in eng bebauten Räumen, wie hier in Kobern müssen vernetzt bleiben. Bei Bauvorhaben muss in 

Zukunft zwingend Ersatz vor Ort geschaffen werden. 

Wir sollten uns einmal vergegenwärtigen, wie viele Bäume und Sträucher allein in den letzten 

7 Jahren, in denen ich hier in Kobern wohne, unwiederbringlich verloren gegangen sind, da sie 

abgeholzt wurden. 
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(nur einige Beispiele: 

Große Bäume am Kalkofen waren von jetzt auf gleich weggefällt worden; Bäume und Sträucher 

entlang der Bahnstrecke sind alle weggemacht worden, die Strecke führt mittlerweile nahezu „na-

ckig" durchs Dorf; komplette Trassen am Moselufer werden regelmäßig gerodet, Bäume und 

Sträucher zerstört, u.v.m.) Dabei muss uns hier vor Ort auch egal sein, ob „die deutsche Bahn 

AG" rodet oder das „Wasser- und Schifffahrtsamt Koblenz". Das Resultat bleibt Wertvolle Le-

bensräume in unserem Lebensumfeld sind zerstört worden und für uns verloren. 

Wir hätten sehr viele Gras- und Grünflächen im und ums Dorf, auf denen viele Bäume und Na-

turhecken nachgepflanzt werden könnten, die wir alle dringend benötigen. Aber nichts passiert in 

dieser Richtung! 

Die neugebaute Verbandsgemeindeverwaltung erstrahlt in Beton und Stein, auch in den „Grün-

flächen", die keine mehr sind, weil sie vorwiegend aus Steinen bestehen. In einigen wenigen 

Gemeinden ist das Anlegen solcher „Vorgärten" zu Recht verboten! 

Das nur ein kurzer Exkurs, damit jedem klar wird, dass wir weitere Steinwüsten ohne Ausgleich 

in unserer dörflichen Umgebung unbedingt verhindern müssen. 

Da der Investor augenscheinlich nicht alle Grundstücke käuflich erwerben konnte, wird die Aus-

führung der Gebäudekomplexe den für ein solches Bauvorhaben äußerst begrenzten und engen 

Gegebenheiten angepasst werden. Maximaler Raum wird umbaut werden, der geplante Anteil 

der Grünflächen hat „Alibicharakter' und ist verschwindend gering. 

Der ehemalige Gartenanteil mit großen Bäumen ist bereits jetzt verloren für unser Dorfklima, da 

bereits gerodet und vernichtet. 

Ich fordere Sie als unsere gewählten Vertreter im Verbandsgemeinderat daher dringend auf, zu 

beschließen, dass die Gebäude ausnahmslos und zwingend eine Dachbegrünung erhalten und 

jedes Gebäude von allen Seiten begrünt werden bis in die oberen Etagen. 

Beispiele, wie natürlich so etwas aussieht, wie wohltuend es sich auf alle Bewohner auswirkt und 

nicht zuletzt welchen großartigen Effekt grüne Riesen auf die Natur und das Mikroklima haben, 

gibt es europaweit genug. Es gibt Fördertöpfe hierfür, die die möglichen Zusatzkosten im Rahmen 

halten. Außerdem könnte die Gemeinde sich als besonders klimafreundlich profilieren. Dieses 

Vorhaben könnte Vorbildcharkter für andere Gemeinden haben. Ein entsprechender Beschluss 

mit den genannten Auflagen könnte den Weg in eine ökologische und besonders „klimafreundli-

che Gemeinde Kobern-Gondorf" ebnen. Es hätte positive Auswirkungen auf unser aller Leben 

und wir würden der Natur ein kleines bisschen zurückgeben von dem, was wir ihr jeden Tag 

wegnehmen! Bitte zögern Sie nicht, die entsprechenden Beschlüsse zu fassen. 

 

Würdigung:  

Vorbemerkung: Die Stellungnahme wird an die Ortsgemeinde und somit den Ortsgemeinderat 

gerichtet sein. 

Mit der vorliegenden Planung soll nicht die Errichtung eines Altenheims ermöglicht werden, son-

dern die Errichtung von Gebäuden, die den besonderen Bedürfnissen des Wohnens im Alter 

entsprechen sowie ergänzender Dienstleistungen. Die Planung reizt bei weitem nicht aus, was 

als Bebauung in dieser Lage möglich wäre. Allein Abbildung 2 in der Begründung zum Bebau-

ungsplan mit dem Luftbild zeigt, dass insbesondere in dem Bereich zwischen der Burgstraße und 

der Von-Isenburg-Straße zurzeit nahezu eine Vollversiegelung vorliegt. Künftig ist eine Bebauung 

nur noch auf 60 % der Grundstücksfläche zulässig. Die Flachdächer werden zusätzlich begrünt, 
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was in dem Bebauungsplan auch verbindlich festgesetzt ist. Insgesamt wird sich die neue Be-

bauung positiv bzw. mindestens neutral auf das Schutzgut Klima und Luft auswirken. Die 

Forderung nach Ersatz vor Ort wird daher erfüllt. Wegen der vorhandenen Überbauung/Versie-

gelung und der Rücknahme der Grundflächenzahl gegenüber dem Bestand ist eine 

Fassadenbegrünung nicht erforderlich, eine verbindliche Festsetzung somit auch nicht verhält-

nismäßig und begründbar.  

Die aufgeführten Beispiele sind nicht von Relevanz für das vorliegende Planverfahren.  

Die angrenzenden Grundstücke in der Hand einzelner privater Eigentümer wurden aus städte-

baulichen Gründen zur Arrondierung des Plangebietes mit in den Geltungsbereich 

aufgenommen. Eine Planung der Objekte „Wohnen im Alter“ unter Einbeziehung dieser Grund-

stücke stand zu keinem Zeitpunkt zur Diskussion.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und zurückgewiesen. Die Planung bleibt unver-

ändert.  

 

etwaige Anträge etc.: 

 

 

 

Abstimmungsergebnis  

Ja-Stimmen  

Nein-Stimmen   

Stimmenthaltungen  

 

 

2.2 Niederschrift vom 05.04.2022 

Stellungnahme: 

Herr ……… trägt folgende Punkte vor: 

1. Parkplatzsituation: 

Herr …… bittet darum, dass die angestrebte Parkraumsituation nicht zur Verschärfung der ohne-

hin angespannten Parkraumsituation führt. Die erforderliche Anzahl an Parkplätzen richtet sich 

nach der Anzahl der zu errichtenden Wohneinheiten bzw. der eventuell vermieteten gewerblichen 

Praxisflächen. Dies müsse unbedingt eingehalten werden. 

2. Wasserhaushalt: 

Durch die als ungünstig eingestufte Grundwassersituation ist durch die Errichtung von Kellerräu-

men und/oder Tiefgaragen mit einem Retentionsraumverlust zu rechnen. Wer kommt für den 

Ausgleich des Retentionsraumes auf und wer haftet für mögliche Schäden, die die Anwohner 

durch überproportional ansteigendes Grundwasser erleiden? 

 

  

u5433018
Schreibmaschinentext
einstimmig



Beschlussvorschläge zu den Stellungnahmen aus den Verfahrensschritten nach   

§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan Seite 5 

„Von-Isenburg-Straße“ - Ortsgemeinde Kobern-Gondorf 13.06.2022 

 

Würdigung:  

Zu 1.: Für künftige Bauvorhaben ist die Stellplatzsatzung der Ortsgemeinde bzw. die Verwal-

tungsvorschrift des Landes einzuhalten. Der Bebauungsplan sieht hier keine Sonderregelung vor. 

Zu 2.: Das Plangebiet liegt nicht innerhalb von Überschwemmungsgebieten, daher wird es auch 

keinen Retentionsraumverlust geben. Die Grundlage für diese Stellungnahme ist nicht korrekt.  

 

Beschlussvorschlag: 

 

etwaige Anträge etc.: 

 

 

 

Abstimmungsergebnis  

Ja-Stimmen  

Nein-Stimmen   

Stimmenthaltungen  

 

 

3 Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB 

3.1 Träger öffentlicher Belange bzw. Nachbargemeinden, die vorgetragen haben, dass gegen 

die Planung keine Bedenken bestehen oder sich nicht geäußert haben (ohne Datum) 

 Amprion GmbH vom 07.03.2022 

 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz vom 07.03.2022 

 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Untere Naturschutzbehörde, vom 17.03.2022 

 Handwerkskammer Koblenz vom 22.03.2022 

 IHK-Regionalgeschäftsstelle Mayen-Koblenz vom 04.04.2022 

 Eifelverein, Landesverband Rheinland-Pfalz der Deutschen Gebirgs- und Wandervereine 

vom 05.04.2022 

 Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH vom 07.04.2022 

 Handelsverband Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz vom 07.04.2022 

 

 Landesamt für Geologie und Bergbau 

 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 

 Forstamt Koblenz 

 Bundesamt für Immobilienaufgaben 

 Katholisches Pfarramt St. Lubentius 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord – Obere Naturschutzbehörde 

 Landwirtschaftskammer Koblenz 

 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel 

u5433018
Schreibmaschinentext
einstimmig
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 Verbandsgemeindeverwaltung, Teilbereich 2.1  

 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde 

 Vermessungs- und Katasteramt Osteifel-Hunsrück 

 Westnetz GmbH, Dortmund 

 Finanzamt Koblenz  

 Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald  

 

 Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“  

 Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V. 

 Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) 

 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) 

 Pollichia e.V. 

 Landesaktionsgemeinschaft Natur- und Umwelt Rheinland-Pfalz e.V. 

 

 Stadt Koblenz 

 Ortsgemeinde Winningen  

 Ortsgemeinde Wolken  

 Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm 

 Verbandsgemeindeverwaltung Maifeld 

 Ortsgemeinde Lehmen 

 Ortsgemeinde Niederfell  

 Ortsgemeinde Oberfell 

 

Eine Beschlussfassung hierzu ist entbehrlich. 

 

 

3.2 Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG vom 05.04.2022 

Inhalt der Stellungnahme: 

„vielen Dank für Ihre Information über die Aufstellung des Bebauungsplanes "Von-Isenburg-

Straße" der Ortsgemeinde Kobern-Gendorf nach § 4 Abs. 1 BauGB und Ihre Unterstützung bei 

der Übersendung der Unterlagen.  

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich Netzanlagen unseres Un-

ternehmens. Hierbei handelt es sich um Erdgas- und Stromverteilnetzanlagen. Die Lage unserer 

Netzanlagen können Sie den beigefügten Auszügen aus unserer Netzdokumentation entnehmen.  

Unsere Belange wurden im Textteil des Bebauungsplanes berücksichtigt hierfür vielen Dank. 

Weitere Anregungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorzubringen.  

Zur Beantwortung evtl. Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Würdigung:  

Bei den Bestandsleitungen Gas und Strom handelt es sich um Leitungen im öffentlichen Ver-

kehrsraum oder um Hausanschlussleitungen. Diese bedürfen keiner Darstellung oder 

Festsetzung im Bebauungsplan. Die Stellungnahme wirkt sich nicht auf die Planinhalte aus. Es 

ist kein Beschluss erforderlich.  

 

 

3.3 Deutsche Telekom Technik GmbH vom 09.03.2022 

Inhalt der Stellungnahme: 

„die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 

Nutzungsberechtigte i.S. v. § 125 Abs. 2 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauf-

tragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 

Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnah-

men abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:  

Im Planbereich/in den Planbereichen befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die 

aus dem beigefügten Plan/den beigefügten Plänen ersichtlich sind. Es kann sich dabei teilweise 

um mehrzügige Kabelformstein-, Schutzrohr- bzw. Erdkabelanlagen handeln. Unsere unterirdi-

schen Kabelanlagen wurden im Ortsbereich in einer Regeltiefe von 0,6 m und außerhalb des 

Ortsbereiches in einer Regeltiefe von 0,8 m verlegt. Wir weisen darauf hin, daß die Gültigkeit 

dieser Pläne auf einen Zeitraum von 30 Tagen ab dem im Schriftfeld des Planes angegebenen 

Datum begrenzt ist. Aktuelle Pläne erhalten Sie über unsere Planauskunft: 

planauskunft.mitte@telekom.de. Es besteht auch die Möglichkeit unsere Trassenpläne online ab-

zurufen. Hierfür ist zunächst die Registrierung unter https://trassenauskunft-kabel.telekom.de 

erforderlich. In Teilbereichen Ihres Planbereiches/lhrer Planbereiche befinden sich möglicher-

weise Bleimantelkabel. Sollten im Zuge der Bauarbeiten Telekornkabel freigelegt werden, so 

bitten wir Sie den u.g. Ansprechpartner sofort zu verständigen damit die erforderlichen Prüf- und 

ggf. notwendigen Austauschmaßnahmen umgehend ergriffen werden können.  

Hinsichtlich der bei der Ausführung Ihrer Arbeiten zu beachtenden Vorgaben verweisen wir auf 

die dieser eMail beiliegende Kabelschutzanweisung. Die Kabelschutzanweisung enthält auch 

eine Erläuterung der in den Lageplänen der Telekom verwendeten Zeichen und Abkürzungen.  

Wir gehen davon aus, daß Kabel nicht verändert werden müssen. Sollten sich in der Planungs- 

und/oder Bauphase andere Erkenntnisse ergeben, erwarten wir Ihre Rückantwort, damit in unse-

rem Hause die erforderlichen Planungsschritte für die Veränderung der Anlagen eingeleitet 

werden können.  

Sollten die im Planbereich liegenden Telekommunikationslinien der Telekom von den Baumaß-

nahmen berührt werden und infolgedessen gesichert, verändert oder verlegt werden müssen, 

werden wir diese Arbeiten aus vertragsrechtlichen Gründen selbst an den ausführenden Unter-

nehmer vergeben. Sollte eine Vergabe dieser Arbeiten an das ausführende Unternehmen nicht 

zustande kommen, so ist im Bauzeitenplan ein den durch die Telekom auszuführenden Arbeiten 

angemessenes Zeitfenster einzuplanen.  

Wir weisen darauf hin, daß eigenmächtige Veränderungen an unseren Anlagen durch den von 

Ihnen beauftragten Unternehmer nicht zulässig sind.  

Wir gehen davon aus, daß der Unternehmer vor Baubeginn eine rechtsverbindliche Einweisung 

einholt.  
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Zur Versorgung des Erschließungsgebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Tele-

kom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des 

Plangebiets einer Prüfung vorbehalten. 

Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen bekannten 

Maßnahmen Dritter im Bereich des Plangebietes stattfinden werden.  

Bei positivem Ergebnis der Prüfung machen wir darauf aufmerksam, daß aus wirtschaftlichen 

Gründen eine unterirdische Versorgung des Neubaugebietes durch die Telekom Deutschland 

GmbH nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung möglich ist. Wir bean-

tragen daher sicherzustellen, daß  

 

- für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsgebiet eine ungehin-

derte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege möglich ist, 

- auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht zugunsten der Telekom Deutschland 

GmbH als zu belastende Fläche festzusetzen entsprechend§ 9(1) Ziffer 21 BauGB einge-

räumt wird,  

- eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen vorge-

nommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und 

Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt, so wie dies ausdrücklich im Telekommu-

nikationsgesetz§ 68 Abs. 3 beschrieben sieht,  

- die geplanten Verkehrswege in Lage und Verlauf nicht mehr verändert werden, 

- dem Vorhabenträger auferlegt wird, daß dieser für das Vorhaben einen Bauablaufzeitenplan 

aufstellt.  

Wir machen besonders darauf aufmerksam, daß eine Erweiterung unserer Telekommunikati-

onsinfrastruktur außerhalb des Plangebietes, aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus, auch in 

oberirdischer Bauweise erfolgen kann.  

Zur Abstimmung der Bauweise und für die rechtzeitige Bereitstellung der Telekommunikations-

dienstleistungen sowie zur Koordinierung mit Straßenbau- bzw. Erschließungsmaßnahmen der 

anderen Versorger ist es dringend erforderlich, daß Sie sich rechtzeitig, mindestens 3 Monate vor 

Baubeginn, mit uns in Verbindung setzen. Kontaktadresse: Deutsche Telekom Technik GmbH, 

Technik Niederlassung Südwest, PUB-L, Herrn …., Ste.-Foy-Str. 35-39, 65549 Limburg (Rufnum-

mer 06431/……; eMail: ..............@telekom.de) oder Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik 

Niederlassung Südwest, PUB-L, Herrn ………….., Phillipp-Reis-Str. 1, 57610 Altenkirchen (Ruf-

nummer 02681/……..; eMail: .............@telekom.de).  

Sollte es sich um eine Privaterschließung handeln ist der Abschluß einer Erschließungsvereinba-

rung erforderlich. 

Bitte teilen Sie uns zu diesem Zweck die Kontaktdaten des Erschließungsträgers mit.“ 
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Würdigung:  

Bei den Bestandsleitungen der Deutschen Telekom GmbH handelt es sich um Leitungen im öf-

fentlichen Verkehrsraum oder um Hausanschlussleitungen. Diese bedürfen keiner Darstellung 

oder Festsetzung im Bebauungsplan. Entgegen der Annahme der Deutschen Telekom Technik 

GmbH handelt es sich bei der vorliegenden Planung nicht um die eines Neubaugebietes, für das 

eine innere Erschließung angelegt werden müsste. Der Bebauungsplan ermöglichst lediglich eine 

neue Bebauung innerhalb eines bestehenden Erschließungssystems. Dennoch wird dem Eigen-

tümer/Bauherren empfohlen (ggfls. über sein Architekturbüro) frühzeitig vor Baubeginn Kontakt 

mit der Deutschen Telekom Technik GmbH aufzunehmen, um ggfls. einen besseren Standard 

als zurzeit verwirklichen zu können. Die Eigentümer/Bauherren und das Architekturbüro sind über 

die Stellungnahme informiert. Insgesamt betrifft die Stellungnahme den Planvollzug und wirkt sich 

nicht auf die Inhalte des Bebauungsplans aus. Es ist kein Beschluss erforderlich.  

 

 

3.4 Deutscher Wetterdienst vom 22.03.2022 

Inhalt der Stellungnahme: 

„im Namen des Deutschen Wetterdienstes als Träger öffentlicher Belange bedanke ich mich für 

die Beteiligung an der Bauleitplanung der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf 

Aufstellung des Bebauungsplans „Von-lsenburg-Straße".  

Ihre Planung wurde anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen durch unsere Fachbereiche 

geprüft.  

Der DWD hat keine Einwände gegen die von Ihnen vorgelegte Planung, da keine Standorte des 

DWD beeinträchtigt werden bzw. betroffen sind.  

Sofern Sie für Vorhaben in Ihrem Einzugsgebiet amtliche klimatologische Gutachten für die Lan-

des-, Raum- und Städteplanung, für die Umweltverträglichkeit (UVP) o. ä. benötigen, können Sie 

diese bei uns in Auftrag geben bzw. Auftraggeber in diesem Sinne informieren. 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Ansprechpartner:innen des DWD gerne zur Verfügung.“ 

 

Würdigung: 

Der Abschnitt Belange des Naturschutzes in der Begründung zum Bebauungsplan befasst sich 

hinreichend mit den Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Klima. Es besteht kein Ergän-

zungs- oder Anpassungsbedarf oder das Erfordernis für ein klimatologisches Gutachten. Die 

Stellungnahme wirkt sich nicht auf die Planinhalte aus. Es ist kein Beschluss erforderlich.  
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3.5 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Außen-

stelle Koblenz, vom 22.03.2022 

Inhalt der Stellungnahme: 

„Gemarkung:  Kobern-Gondorf 

Projekt:  Bebauungsplan "Von-lsenburg-Straße"  

hier:   Aufstellung 

Beteiligungsart: § 4 Abs. 1 BauGB  

Betreff Archäologischer Sachstand 

Erdarbeiten Bedenken: Archäologische Fundstellen benachbart 

Im Umfeld des Plangebietes sind uns zahlreiche Fundstellen frühge-

schichtlicher Zeitstellung bekannt. In diesem Bereich rechnen wir mit 

Befunden der römerzeitlichen Siedlung, die im Gebiet der Ortslage Ko-

bern-Gondorf nachgewiesen ist. 

In Bereichen, die nicht durch tiefgreifende Störungen durch die beste-

hende Bebauung beeinträchtigt sind, können noch archäologische 

dieser Siedlung vorhanden sein. Daher sind Eingriffe in den Untergrund, 

beispielsweise der Ausbruch von Kellern, vor allem aber Erdarbeiten in 

bislang ungestörten Bereichen, frühzeitig mit unserer Dienststelle abzu-

stimmen. Der archäologische Sachstand wird durch Mitarbeiter unserer 

Dienststelle baubegleitend überprüft.  

Die Forderung nach frühzeitiger Bekanntgabe von Erdarbeiten wird 

durch die Textfestsetzung, Abschnitt 4.1, Seite 6 berücksichtigt. 

 Überwindung / Forderung: 

- Keine weiteren Forderungen: Unsere Belange sind berücksichtigt.  

 

Erläuterungen zu archäologischem Sachstand 

- Bedenken: Archäologische Fundstellen benachbart 

In der Nähe des angegebenen Planungsbereiches sind der Direktion Landesarchäologie archä-

ologische Fundstellen bekannt. Daher ist zu vermuten, dass auch innerhalb des Planungs-

bereiches archäologische Befunde vorhanden sind. 

Erläuterung Überwindungen/ Forderungen 

-  Keine weiteren Forderungen: Unsere Belange sind berücksichtigt   

 

Durch die aktuelle Textfestsetzung sind unsere Belange berücksichtigt.  

Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange der Direktion Landesarchäolo-

gie. Eine Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, Referat Erdgeschichte 

(erdgeschichte@gdke.rlp.de) sowie der Direktion Landesdenkmalpflege (landesdenkmal-

pflege@gdke.rlp.de) muss gesondert eingeholt werden.  

Bei Rückfragen stehen wir gerne unter der oben genannten Rufnummer oder Emailadresse zur 

Verfügung. 

Bitte geben Sie unser oben genanntes Aktenzeichen an.“ 
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Würdigung:  

Die archäologische Situation in Kobern-Gondorf ist der Ortsgemeinde, den Planern und den Ei-

gentümern im Plangebiet hinlänglich bekannt. Daher wurde vorausschauend der Hinweis zur 

Bekanntgabe des Erdbaubeginns aufgenommen. Die Stellungnahme wirkt sich nicht auf die Plan-

inhalte aus, zumal die GDKE, Direktion Landesarchäologie, keine Bedenken äußerte. Es ist kein 

Beschluss erforderlich.  

 

 

3.6 Generaldirektion Kulturelles Erbe RLP, Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege, Direk-

tion Landesdenkmalpflege, vom 29.03.2022 

Inhalt der Stellungnahme: 

„vielen Dank für Ihr Schreiben vom 02.03.2022 bzgl. des o.g. Bebauungsplanes.  

Wie korrekt in der Begründung aufgeführt sowie in der Planurkunde verzeichnet, befindet sich mit 

der St-Matthias-Straße 14 ein Kulturdenkmal inmitten des Planbereiches.  

Kulturdenkmäler werden als Bestandteil der Denkmalliste geführt und genießen daher Erhal-

tungsschutz gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 DSchG sowie Umgebungsschutz gem. § 4 Abs. 1 Satz 4 

DSchG. 

Der Umgebungsschutz bezieht sich u.a. auf angrenzende Bebauung, städtebauliche Zusammen-

hänge und Sichtachsen. Ist Ihnen die Gebäudehöhe des Kulturdenkmals bekannt? 

Das Kulturdenkmal befindet sich innerhalb eines Baufensters, für welches drei Vollgeschosse 

vorgesehen sind. Es besteht zu befürchten, dass hiermit für das Kulturdenkmal Baurecht geschaf-

fen wird, welches dem Denkmalschutz ggf. widersprechen könnte. Auch für die direkt umgebende 

Bebauung könnten drei Vollgeschosse ggf. die Wahrnehmbarkeit des Denkmals erheblich ein-

schränken.  

Daher ist es aus denkmalpflegerischen Gesichtspunkten notwendig, die Bebauung im Bereich 

des Kulturdenkmals selbst sowie in direkter Umgebung zu begrenzen und auf den historischen 

Bestand Rücksicht zu nehmen.  

Sollten die Gebäudehöhen des Denkmals vorliegen, kann nochmals gezielt auf die hier festge-

legten Maßen im Baufenster eingegangen werden.  

Diese Stellungnahme betrifft nur die Belange der Direktion Landesdenkmalpflege. Eine Stel-

lungnahme der Direktion Landesarchäologie ist gesondert einzuholen.“ 

 

Würdigung:  

Der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, wurden die Bestandshö-

hen des denkmalgeschützten Gebäudes und der Umgebung sowie die Planhöhen übermittelt. 

Nach dem Erhalt dieser Informationen wurden Befürchtungen geäußert, dass das denkmalge-

schützte Gebäude durch die Neubebauung an Wirkung verlieren könnte, und es wurden 

Vorschläge zur Regelung der Situation (z.B. Abrücken der Baufelder oder Höhenreduzierung mit 

Verwendung einer anderen Dachform (Sattel- oder Walmdach)) unterbreitet. Diese Vorschläge 

wurden an das Architekturbüro der Haupteigentümer innerhalb des Plangebietes weitergegeben. 

Von dort aus konnten durch die Übermittlung der Objektplanung an die Landesdenkmalpflege 

und Konkretisierung der Inhalte des Denkmalschutzes die Bedenken der Landesdenkmalpflege 

ausgeräumt werden. Durch die Abstimmungen ergab sich, dass weniger das Gebäude an sich, 
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sondern eher ein ehemaliger jüdischer Gebetssaal unter Denkmalschutz steht, der voraussicht-

lich aber schon nicht mehr in der ursprünglichen Form erhalten ist. Weitere Gespräche zwischen 

dem Architekturbüro und der Landesdenkmalpflege finden noch statt.  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Denkmalschutz dem Bebauungsplan nicht entgegen-

steht.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Planinhalte bleiben unverändert.  

 

etwaige Anträge etc.: 

 

 

 

Abstimmungsergebnis  

Ja-Stimmen  

Nein-Stimmen   

Stimmenthaltungen  

 

 

3.7 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-

schaft, Bodenschutz Koblenz, vom 04.04.2022 

Inhalt der Stellungnahme: 

„zur oben genannten Maßnahme in der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf nehmen wir wie folgt Stel-

lung:  

1.  Allgemeine Wasserwirtschaft/ Starkregenvorsorge  

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht kann der Aufstellung des Bebauungsplans „Von-lsen-

burgStraße" zugestimmt werden, da das Plangebiet außerhalb des Über-

schwemmungsgebiets der Mosel liegt. Außerdem ist laut den Planunterlagen ein Mindest-

abstand der Baugrenze von 5 m zum südlich des Plangebiets verlaufenden verrohrten 

Solligerbach (Gewässer III. Ordnung) eingehalten.  

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 31 Landeswassergesetz (LWG) jegliche Anlagen 

im 10-m-Bereich eines Gewässers III. Ordnung einer wasserrechtlichen Genehmigung der 

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als zuständige untere Wasserbehörde bedürfen.   

Wir bitten außerdem um Beachtung unserer Allgemeinen Hinweise zur Starkregenvor-

sorge: Nach der Starkregengefährdungskarte des Hochwasserinfopaketes besteht für das 

Plangebiet die Gefahr einer potentiellen Überflutung entlang von Tiefenlinien während ei-

nes Starkregenereignisses. 

Mögliche Gefährdungen durch Starkregen sollten in der Bauleitplanung berücksichtigt wer-

den. Die Errichtung von Neubauten sollte in einer an mögliche Überflutungen angepassten 

Bauweise erfolgen. Abflussrinnen sollten von Bebauung freigehalten und geeignete Maß-

nahmen (wie z.B. Notwasserwege) ergriffen werden, sodass ein möglichst schadloser 

u5433018
Schreibmaschinentext
einstimmig
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Abfluss des Wassers durch die Bebauung gewährleistet werden kann. Da die Karte auf 

topographischen Informationen basiert, ist eine Validierung der möglichen Sturzflutgefähr-

dung vor Ort notwendig. 

Gemäß§ 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren 

verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur 

Schadensminderung zu treffen. Da die Karte auf topographischen Informationen basiert, 

ist eine Validierung der möglichen Sturzflutgefährdung vor Ort notwendig.  

Generelle Informationen zur Starkregenvorsorge finden Sie unter folgendem Link: 

https://sgdnord.rlp.de/de/wasser-abfall-boden/wasserwirtschaft/hochwasserschutz/stark-

regenvorsorg/  

Weitere Belange unserer Regionalstelle werden nicht berührt.  

 

2. Abschließende Beurteilung  

Unter Beachtung der vorgenannten Aussagen bestehen gegen die Aufstellung des Bebau-

ungsplanes aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken.  

Ihre zuständige Kreisverwaltung erhält diese Mail in cc zur Kenntnisnahme. 

 

Würdigung:  

Hinsichtlich des Hochwasserschutzes ergibt sich kein Bedarf der Plananpassung. Wegen dem 

Abstand zum Solligerbach wird der Bebauungsplan um einen Hinweis zu der Genehmigungs-

pflicht von baulichen Anlagen am Gewässer ergänzt. Die Informationen zur Starkregenvorsorge 

wurden an den Haupteigentümer im Plangebiet weitergegeben. Damit liegt der Umgang mit den 

Auswirkungen durch Starkregenereignisse und die Minimierung des Schadenspotenzials am Ge-

bäude und der Einrichtung in der Verantwortung des Eigentümers. Zusätzlich wird der 

Bebauungsplan um einen Hinweis auf mögliche Gefährdungen durch Starkregen und die Begrün-

dung um die Aussagen der Stellungnahme ergänzt. Der normative Teil des Bebauungsplans kann 

unverändert bleiben. Für die Ergänzung des Hinweises und der Begründung ist kein Beschluss 

erforderlich. 

 

 

3.8 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Wasserwirtschaft, vom 16.03.2022 

Inhalt der Stellungnahme: 

„zu den o.g. Unterlagen nehmen wir wie folgt wasserwirtschaftlich Stellung:  

I. Wasserwirtschaftliche und bodenschutzrechtliche Beurteilung des Plangebiets:  

Das betrachtete Teilgebiet befindet sich in keinem festgesetzten Wasser- oder Heilquellenschutz-

gebiet.  

Es befinden sich keine Wasserrechte im Plangebiet. 

Durch die geplante Maßnahme wird ein Gewässer III. Ordnung (Solligerbach) tangiert. 

Durch die Lage am Gewässer ist auch das durch Rechtsverordnung festgesetzte Überschwem-

mungsgebiet betroffen. 

Das Bodenschutzkataster des Landes Rheinland-Pfalz enthält für das Gebiet keinen Eintrag. 
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Die Niederschlagswässer sollen gemäß vorliegender Planung in den öffentlichen Abwasserkanal 

(im Mischsystem) eingeleitet werden. 

Die anfallenden häuslichen Abwässer sollen der öffentlichen Abwasserentsorgung angedient 

werden.  

Wasserwirtschaftlich bestehen gegen die Planungen keine Bedenken, wenn die nachfolgenden 

Punkte beachtet werden: 

 

II.  Hinweise:  

A.  Bodenschutz:  

1. Sollten zur Baugrundvorbereitung und Erschließung Aufschüttungen mit Fremdmassen er-

forderlich werden, ist dies anhand einer Baugrunduntersuchung zu den hydrogeologischen 

Standortbedingungen und mit Angabe der vorgesehenen Boden- und Bauschuttmaterialien 

entsprechend des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur 

Sanierung von Altlasten (BBodSchG) und den Anforderungen der LAGA (Bund/Länder-Ar-

beitsgemeinschaft Abfall), Mitteilung M 20: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von 

mineralischen Reststoffen/Abfällen - Technische Regeln, darzustellen.  

 

B.  Anlagen am Gewässer:  

2. Für Anlagen, die in, an, über und unter einem oberirdischen Gewässer errichtet, betrieben 

oder wesentlich geändert werden, ist im späteren Zulassungsverfahren grundsätzlich eine 

wasserrechtliche Genehmigung nach § 36 WHG in Verbindung mit den §§ 31 und 92 bis 

94 LWG erforderlich, für deren Erteilung die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als untere 

Wasserbehörde zuständig ist (S 31 Abs. 4 LWG). Ist für ein Gebäude eine baurechtliche 

Genehmigung erforderlich, entscheidet die für die Baugenehmigung zuständige Behörde 

im Einvernehmen mit der Wasserbehörde (§ 31 Abs. 4 LWG).  

3. Die Anlieger haben keinen Anspruch auf Warnung bei Hochwasser, Eisgang etc. Sie haben 

sich selbst rechtzeitig zu informieren und die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen einzu-

leiten.  

4. Eine Haftung des Gewässerunterhaltungspflichtigen für eine etwaige Beschädigung der 

Anlage(n) durch Hochwasser, sonstige Naturereignisse oder unterlassener Gewässerun-

terhaltung ist ausgeschlossen.  

5. Die Eigentümer der Anlage(n) haben dem Unterhaltungspflichtigen für das Gewässer die 

vermehrten Kosten der Gewässerunterhaltung zu ersetzen, soweit sie durch die Anlage(n) 

bedingt sind. Hierzu verweisen wir auf§ 32 LWG.  

6. Im Hinblick auf mögliche Gefahren durch Hochwasser/Starkregenereignisse ist zu beach-

ten, dass nach § 5 Abs. 2 WHG jede Person dazu verpflichtet ist, eigene geeignete 

Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadens-

minderung zu treffen. Es wird daher dringend empfohlen, eigene Bau- und 

Verhaltensvorsorge zu treffen, insbesondere durch eine hochwasserangepasste Planung 

und Nutzung der Anlagen (Anlagen sind z.B. so zu erstellen, dass sie den Hochwasserab-

fluss nicht behindern). § 14 LBauO (Schutz gegen schädliche Einwirkungen) bleibt 

unberührt. Außerdem wird der Abschluss einer Elementarschadensversicherung -und bei 

Wohngebäuden zusätzlich auch im Rahmen der Hausratversicherung- empfohlen.  
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C. Schmutzwasser:  

7. Die Schmutzwässer sollen der öffentlichen Kanalisation angedient werden. Hierfür ist eine 

Zustimmung des Abwasserbeseitigungspflichtigen erforderlich.  

 

D. Niederschlagswasser:  

8. Aufgrund der geplanten Entwässerung der Niederschlagswässer in die öffentliche Kanali-

sation ist das zuständige Abwasserwerk zu beteiligen und eine positive Stellungnahme zu 

erwirken. Bei Entwässerung im Trennsystem mit dem Ziel der Einleitung in einen Vorfluter 

ist eine Absperrvorrichtung vorzusehen, damit im Brandfall kontaminiertes Löschwasser 

zurückgehalten werden kann. Sofern eine Rückhaltung über ein Regenrückhaltebecken 

erfolgen soll, kann die Absperrvorrichtung entfallen. 

 

Hinweis: 

Gemäß § 55 Abs. 2 WHG wird empfohlen, die anfallenden, unbelasteten Oberflächenwässer, 

wenn Topografie und Bodenverhältnisse dies zulassen, breitflächig über die belebte Bodenzone 

zu versickern bzw. in max. 30 cm tiefen Rasenmulden zurückzuhalten bzw. zu versickern oder in 

das Oberflächengewässer einzuleiten. 

 

Für abflusswirksame (Dach-)Flächen kleiner 500 m² ist bei Einleitung (Versickerung) ins Grund-

wasser bzw. bis 2 ha bei Einleitung in ein oberirdisches Gewässer ein entsprechender 

wasserrechtlicher Erlaubnisantrag in dreifacher Ausfertigung, gefertigt durch einen nach § 103 

LWG zugelassenen Fachplaner, bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, untere Wasserbe-

hörde, zu stellen. Bei Einleitung in ein oberirdisches Gewässer besteht bis 300 m² Fläche nur 

eine Anzeigepflicht bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz. 

 

Bei abflusswirksamen (Dach-)Flächen größer 500 m² ist bei Einleitung ins Grundwasser über die 

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, untere Wasserbehörde, bei der Struktur- und Genehmigungs-

direktion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Stresemannstraße 3-5, 56068 Koblenz, der 

Antrag für die Einleitung ins Grundwasser zu stellen. Bei einer Einleitung in ein oberirdisches 

Gewässer ist die SGD ab 2 ha abflusswirksame Fläche zuständig. 

Hierbei sind insbesondere die Regelwerke DWA A 1 38 (Versickerungsanlagen) und DWA M 153 

(Umgang mit Regenwasser) sind zu beachten. 

 

E. Löschwasserbereitstellung: 

9. Sofern die Bereitstellung von Löschwasser problematisch ist, empfehlen wir eine Samm-

lung von Niederschlagswässern in einer Zisterne, sowie den Anschluss des Überlaufs an 

die geplante Niederschlagsentwässerung. Die Entnahmeeinrichtungen für das Löschwas-

ser sind mit dem Träger der Feuerwehr und der Brandschutzdienststelle der 

Kreisverwaltung abzustimmen. Die regelmäßige Reinigung der Zisterne (z.B. Schmutz, 

Schwebstoffe) sollte hierbei beachtet werden. 
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Würdigung:  

Zu I.: 

Die Aussagen zu Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebieten waren bereits in der Begründung 

enthalten. Die Aussage zum Überschwemmungsgebiet widerspricht der Aussage der Oberen 

Wasserbehörde der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord und auch der öffentlich zugängi-

gen Überschwemmungsgebiete. Für den Solligerbach ist kein gesetzliches Überschwemmungs-

gebiet festgesetzt. Der Bebauungsplan bedarf keiner Anpassung.  

 

Zu II.A. 

Dieser Hinweis betrifft den Planvollzug und ist dort zu beachten. Der Bebauungsplan bedarf kei-

ner Anpassung.  

 

Zu II.B. 

Der Bebauungsplan wird um einen Hinweis zum Abstand zum Solligerbach bzw. zur Genehmi-

gungspflicht baulicher Anlagen an Gewässern ergänzt. Die Informationen zur Starkregenvorsorge 

wurden an den Haupteigentümer im Plangebiet weitergegeben. Damit liegt der Umgang mit den 

Auswirkungen durch Starkregenereignisse und die Minimierung des Schadenspotenzials am Ge-

bäude und der Einrichtung in der Verantwortung des Eigentümers. Zusätzlich wird der 

Bebauungsplan um einen Hinweis auf mögliche Gefährdungen durch Starkregen und die Begrün-

dung um die Aussagen der Stellungnahme ergänzt.  

 

Zu II.C. 

Das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde wurde beteiligt und äußerte sich im Verfahren nicht. 

 

Zu II.D. 

Das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde wurde beteiligt und äußerte sich im Verfahren nicht. 

Derzeit ist das Areal mit einer Halle mit sehr großen Dachflächen bebaut, die sämtlich in die 

Kanalisation entwässern.  

 

Zu II.E. 

Für die Löschwasserversorgung wird eine Lösung seitens der Haupteigentümer/Bauherren für ihr 

Areal erarbeitet. In welcher Form zusätzliches Löschwasser bereitgestellt werden soll, ist noch in 

der Findungsphase und für den Bebauungsplan nicht von Relevanz.  

 

Insgesamt kann der normative Teil des Bebauungsplans unverändert bleiben. Für die Ergänzung 

von Hinweisen und der Begründung ist kein Beschluss erforderlich. 
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3.9 LandesBetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz vom 07.04.2022 

Inhalt der Stellungnahme: 

„gegen die Bauleitplanung der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf zur Aufstellung des Bebauungs-

planes „Von-IsenburgStraße" bestehen aus straßenbaubehördlicher Sicht grundsätzlich keine 

Bedenken.  

Die Erschließung des Plangebietes ist über das Gemeindestraßennetz sicherzustellen. Sollte 

eine Anbindung einzelner neuer Bebauungen an die L 117 beabsichtigt werden, ist dies zuvor mit 

dem LBM Cochem-Koblenz abzustimmen.  

Weiterhin erfolgt die hinzukommende Wohnbebauung in Kenntnis der vorhandenen Verkehrs-

lärmsituation ausgehend von der L 117.  

Daher hat die Ortsgemeinde Kobern-Gondorf durch entsprechende Festsetzungen in der Planur-

kunde bzw. in den textlichen Festsetzungen zum o. g. Bauleitplan den Erfordernissen des § 1 

Abs. 5 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie zum Schutz vor solchen Einwirkungen o-

der zur Vermeidung bzw. Minderung solcher Einwirkungen, für die zu treffenden baulichen und 

sonstigen technischen Vorkehrungen im Innen- und Außenwohnbereich in ausreichendem Maß 

Rechnung zu tragen. 

Die hierzu erforderlichen Nachweise sind durch die Trägerin der Bauleitplanung in eigener Ver-

antwortung zu erbringen. Sie trägt die Gewähr für die Richtigkeit der schalltechnischen 

Beurteilung.  

Die Gemeinde hat mit der Festsetzung bzw. Durchführung der infolge der Bauleitplanung erfor-

derlichen Lärmschutzmaßnahmen auch sicherzustellen, dass der Straßenbaulastträger bei 

einem künftigen Neubau oder der wesentlichen Änderung der L 117 nur insoweit Lärmschutz-

maßnahmen zu betreiben hat, als diese über das hinausgehen, was die Gemeinde im 

Zusammenhang mit der Bauleitplanung bereits hätte regeln müssen.  

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.“ 
 

Würdigung:  

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt ausschließlich über Gemeindestraßen. 

Zur Prüfung, inwiefern Maßnahmen zum Schallschutz erforderlich sind, wird eine schalltechni-

sche Untersuchung beauftragt. Die Ergebnisse werden in die Festsetzungen des 

Bebauungsplans übernommen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt.  

 

etwaige Anträge etc.: 

 

 

 

Abstimmungsergebnis  

Ja-Stimmen  

Nein-Stimmen   

Stimmenthaltungen  

u5433018
Schreibmaschinentext
einstimmig
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3.10 Flugplatz Koblenz/ Winningen vom 08.03.2022 

Inhalt der Stellungnahme: 

„die Flugplatz Koblenz/Winningen GmbH weist im Beteiligungsverfahren der Stellungnahme zur 

Bauleitplanung der Ortsgemeinde Kobern-Gendorf; Aufstellung des Bebauungsplanes „Von-lsen-

burg-Straße" im beschleunigten Verfahren als qualifizierter Bebauungsplan der Innenentwicklung 

auf die mögliche Beeinträchtigung durch Fluglärm hin und will so bereits im Verfahren auf das 

Vorbeugen von Konflikten um Fluglärm einwirken. Damit könnten lärmschutzrelevante Belange 

besser und gründlicher in eine Abwägung über die zukünftige Flächennutzung eingebracht und 

mögliche Lärmkonflikte transparenter diskutiert und ggf. im Vorhinein reduziert werden. Es ist aus 

unserer Sicht enorm wichtig, die potentiell Betroffenen möglichst umfassend zu informieren und 

in den Dialog einzubinden.  

 

Begründung:  

Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass gerade bei Neubaugebieten bzw. Neu- 

oder Anbauten in der Umgebung des Flugplatzes Koblenz/Winningen den neuen Grundstücks- 

und Hauseigentümern, oder Mietern die Existenz des Verkehrslandeplatzes Koblenz/Winningen 

nicht bekannt war. In der Folge kam es vereinzelt zu Beschwerden, die in einigen Fällen bis heute 

andauern. Wir weisen darauf hin, dass es mit fast allen „alteingesessenen" Anwohnern seit vielen 

Jahrzehnten eine gute Koexistenz gibt. Die geplante Ausweisung weiterer Wohnbauflächen für 

Wohnen im Alter und anderer, weiterer Wohnbauflächen in Kobern-Gondorf, liegt zwar außerhalb 

der Platzrundenführung (siehe Anlage 1), aber auch wenn die Anfluggrundlinie der Piste 06 nicht 

direkt über das geplante Baugebiet verläuft, so könnte der Schall der startenden und landenden 

Flugzeuge dieses sehr wohl erreichen. Gleiches gilt für Abflüge auf Piste 24, auch wenn aus 

Lärmschutzgründen der gerade Abflug vor Jahren in einen Querabflug mit Steuerkurs 260° ver-

ändert wurde, so dass die Luftfahrzeuge im Abflug mit erhöhter Leistung automatisch von den 

Ortschaften weggeführt werden.  

Schon heute gibt es aus den Anrainergemeinden, gerade bei gutem Wetter am Wochenende, 

Lärmbeschwerden. Diese könnten sich unserer Meinung nach durch die geplante Bebauung ver-

stärken.  

Eine Langzeitstudie der Universität Bonn und der Technischen Hochschule Aachen zur Flächen-

entwicklung zeigt, dass die Bebauung an vielen Flugplatzstandorten immer näher an die 

Flugplätze heranrückt. Baulücken werden geschlossen, bestehende Siedlungen nachverdichtet 

oder es entstehen vollkommen neue Bebauungsbereiche. Diese Entwicklung beobachtet die 

Flugplatz Koblenz/ Winningen GmbH mit Sorge, sind sie doch mit Blick auf eine Verbesserung 

des Fluglärmschutzes problematisch, weil Lärmschutzmaßnahmen konterkariert werden und evtl. 

neue Betroffenheiten entstehen. Vor dem Hintergrund, dass eine optimale Planung und Steue-

rung der Siedlungsflächenentwicklung im Flugplatzumland einen wesentlichen Beitrag zur 

Reduzierung von Konflikten um Fluglärm leisten kann, indem die Anzahl der von Fluglärm Be-

troffenen begrenzt und möglichst gering gehalten wird, ist eine verantwortungsvolle 

Siedlungspolitik der Anrainergemeinden des Flugplatzes anzustreben.  

Da die Käufer von bebauten oder unbebauten Grundstücken und/oder Mieter oder sonstige Nut-

zer in den betroffenen Siedlungsbereichen derzeit nicht gesetzlich verpflichtend davon in 

Kenntnis gesetzt werden müssen, dass die Grundstücke bzw. Immobilien durch Lärm beeinträch-

tigt werden können, wäre ggf. zu prüfen, ob eine Informations- oder Kennzeichnungspflicht im 

Grundbuch eingeführt werden sollte oder diese Information anderweitig vermittelt werden muss. 
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Gleichzeitig sollte in allen Bebauungsplänen deklaratorisch auf die Lage in Flugplatznähe und 

den üblichen Emissionen hingewiesen werden.  

Dies gilt auch, obwohl der Flugplatz Koblenz/Winningen seit seinem Bestehen ständig an seinen 

zur Verfügung stehenden Instrumentarien arbeitet, um den passiven Schallschutz stetig zu ver-

bessern und weiterzuentwickeln.  

Piloten, die z.B. leisere Flugzeuge einsetzen, zahlen weniger Flughafenentgelte. Dieses finanzi-

elle Anreizsystem wurde von den deutschen Flughäfen- und plätzen bereits in den 70er- Jahren 

eingeführt und ist mittlerweile weltweit ein wichtiger Baustein der Lärmminderung. Seit 2012 sind 

Flugplätze in Deutschland auch gesetzlich zu dieser Maßnahme verpflichtet. Die Lärmentgeltsys-

teme werden von den Flugplätzen permanent weiterentwickelt, um die Anreizwirkung bei den 

Piloten und Haltern für den Einsatz immer leiserer Flugzeuge zu erhöhen.  

Alle Piloten passieren mit ihren Luftfahrzeugen vor dem Start an den Rollhalteorten eine unserer 

großen Hinweistafeln, die über die korrekten Abflugverfahren zur Lärmminderung informieren.  

Weiterhin ist seit dem 28. Januar 1999 die Landeplatz-Lärmschutz-Verordnung in Kraft, welche 

auch an kleineren Landeplätzen einen erhöhten Schallschutz gewährleistet, wie dies bereits für 

größere Flughäfen im Gesetz gegen Fluglärm festgelegt ist. Die Verordnung betrifft Luftfahrzeuge 

im gewerblichen und nichtgewerblichen Verkehr mit einer maximalen Startmasse von weniger 

als 9.000 Kilogramm. In Abhängigkeit des Baujahrs und des Abfluggewichts sind für die Luftfahr-

zeuge die Lärmgrenzwerte zur Festlegung des erhöhten Schallschutzes vorgegeben. Der 

Flugplatz Koblenz/Winningen unterliegt, anders als viele andere kleine Flugplätze, den Ein-

schränkungen dieser Landeplatz-Lärmschutz-Verordnung. 

Unter anderem sind in ihr Grenzwerte für den Schalldruckpegel der Flugzeuge festgelegt. Zudem 

schränkt sie den Flugbetrieb mit besonders lauten Flugzeugen ein. 

Darüber hinaus sind am Flugplatz Koblenz/Winningen Platzrunden zu Schulungs- und Ausbil-

dungszwecken an Sonn- und Feiertagen untersagt.  

Schließlich spielt der aktive Schallschutz an modernen, geräuscharmen Flugzeugen eine immer 

wichtigere Rolle. Seit Jahrzehnten arbeitet die Luftfahrt daran, die Belastung der Bevölkerung 

durch Fluglärm zu verringern. Der wichtigste Ansatzpunkt dafür ist das Flugzeug selbst. Der so-

genannte aktive Lärmschutz ist im Luftverkehrsgesetz (LuftVG) geregelt und verpflichtet die 

Branche durch § 29b LuftVG den Lärm zu minimieren.  

Die Anzahl der Menschen, die im Umfeld von Verkehrslandeplätzen leben und sich von Fluglärm 

belästigt fühlen, scheint in den letzten Jahren dennoch gestiegen zu sein. Dies ist bemerkens-

wert, weil gemäß Umweltbundesamt die nach lärmphysikalischen Kriterien objektiv bestimmte 

Fluglärmbelastung in den letzten Jahren absolut gesunken ist.  

Aus dem Spannungsfeld der vorgetragenen Problematik stellen wir fest, dass im Verfahren der 

Aufstellung des Bebauungsplans „Von-lsenburg-Straße" von der Verbandsgemeinde Rhein-Mo-

sel im Vorfeld ausdrücklich, nachweislich und in geeigneter Weise auf die Möglichkeit der 

Beeinträchtigung durch Fluglärmemissionen hinzuweisen ist, die durch den Betrieb des Flugplat-

zes entstehen können.  

Ihrer Veranlassung sehen wir entgegen.“ 
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Würdigung: 

Zur Prüfung, inwiefern Maßnahmen zum Schallschutz erforderlich sind, wird eine schalltechni-

sche Untersuchung beauftragt. Die Ergebnisse werden in die Festsetzungen des 

Bebauungsplans übernommen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt.  

 

etwaige Anträge etc.: 

 

 

 

Abstimmungsergebnis  

Ja-Stimmen  

Nein-Stimmen   

Stimmenthaltungen  

 

 

3.11 Wasserversorgungs-Zweckverband „Maifeld-Eifel", Mayen, vom 22.03.2022 

Inhalt der Stellungnahme: 

„mit Schreiben vom 02.03.2022 hatten Sie uns zu der o. g. Bauleitplanung beteiligt.  

Vom Wasserversorgungs-Zweckverband Maifeld-Eifel werden gegen die Aufstellung des Bebau-

ungsplanes „Von-lsenburg-Straße" keine Anregungen vorgebracht.  

Das Plangebiet ist über die vorhandene Ortsrohrleitung in der Straße „Am Mühlengraben" und 

„Von-lsenburg-Straße" sowie „St. Mathiasstraße" mit Trinkwasser erschlossen.  

Für die Löschwasserversorgung kann über das öffentliche Trinkwassernetz eine Löschwasser-

menge von 13,4 I/s über mindestens 2 Stunden bereitgestellt werden. 

Ein darüber hinausgehender Bedarf ist über das öffentliche Trinkwassernetz nicht möglich. So-

fern ein höherer Löschwasserbedarf leitungsgebunden sichergestellt werden soll, ist die 

Erschließung mit Löschwasser nicht sichergestellt.“ 

 

u5433018
Schreibmaschinentext
einstimmig
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Beschlussvorschläge zu den Stellungnahmen aus den Verfahrensschritten nach   

§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan Seite 26 

„Von-Isenburg-Straße“ - Ortsgemeinde Kobern-Gondorf 13.06.2022 

 

Würdigung:  

Die Stellungnahme bedarf lediglich der Kenntnisnahme, insbesondere die Löschwasserlieferleis-

tung aus dem öffentlichen Trinkwassernetz. Die Stellungnahme wirkt sich nicht auf die Planinhalte 

aus. Es ist kein Beschluss erforderlich.  

 

 

3.12 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Brandschutzdienststelle vom 07.03.2022 

Inhalt der Stellungnahme: 

„gegen o.a. Bauleitplan bestehen in brandschutztechnischer Hinsicht keine Bedenken, wenn fol-

gende Punkte berücksichtigt werden:  

1. Zur Löschwasserversorgung muss eine ausreichende Löschwassermenge zur Verfügung 

stehen. Die Löschwassermenge ist nach dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW-Regelwerkes 

zu bestimmen. (DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.). 

Als ausreichend wird eine Wassermenge von mindestens 1600 I/min. über einen Zeitraum 

von 2 Stunden angesehen.  

Zur Sicherstellung der erforderlichen Löschwassermenge können folgende Einrichtungen ge-

nutzt werden: 

 An das öffentliche Wasserversorgungsnetz angeschlossene Hydranten gem. DIN 3221 
bzw. DIN 3222,  

 Löschwasserteiche gem. DIN 14210, 

 Löschwasserbrunnen gem. DIN 14220 (mind. Kennzahl 800), 

 große unterirdische Löschwasserbehälter gem. DIN 14230, oder 

 offene Gewässer mit Löschwasser-Entnahmestellen gem. DIN 14210.  

  

2. Hydranten für die Entnahme von Löschwasser sind so anzuordnen, dass sie nicht zugestellt 

werden können und jederzeit für die Feuerwehr zugänglich sind. Der Abstand zwischen den 

Hydranten ist nach dem Arbeitsblatt W 400-1 des DVGW-Regelwerkes zu bestimmen. Als 

ausreichend wird in der Regel ein Abstand von 150 m angesehen. 

 

Würdigung:  

Die für das Plangebiet erforderliche Löschwasserlieferleistung ergibt sich aus dem Arbeitsblatt 

W 405 des DVGW-Regelwerkes. Hierin ist eine Tabelle enthalten, aus der abgelesen werden 

kann, wieviel Löschwasser für welchen Baugebietstyp bei welcher Baudichte erforderlich ist, um 

den Grundschutz an Löschwasser sicherzustellen. Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen 

Nutzung bis einschließlich 3 Vollgeschossen und einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,7 ist 

eine Löschwasserlieferleistung von 48 m3/h (≙800l/min) über mindestens 2 Stunden ausreichend. 

Bei Maßen der baulichen Nutzung, die darüber liegen, muss die Löschwasserlieferleistung ent-

sprechend höher sein. Hintergrund der Staffelung der erforderlichen Löschwasserlieferleistung 

ist, dass die Gefahr der Brandausbreitung mit zunehmender Bebauungsdichte (= höheren zuläs-

sigen Maßen der baulichen Nutzung) ebenfalls zunimmt. In vorliegendem Bebauungsplan ist eine 

1,8 festgesetzt. Diese Geschossflächenzahl ist zur Verwirklichung der geplanten Bebauung auf 

den Grundstücken des Haupteigentümers auch erforderlich. Auch eine spitze Berechnung der 

GFZ auf der Grundlage des konkreten Objektes würde nicht zu einer GFZ von nur 0,7 führen.  
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Für die Bereitstellung des Löschwassers ist der Träger der Wasserversorgung zuständig. Wenn 

eine Bauleitplanung einer Gemeinde allerdings dazu führt, dass die verfügbare Löschwasserlie-

ferleistung nicht ausreicht, wird nach dem Verursacherprinzip vorgegangen. Da die Gemeinde 

die Festsetzungen eines Bebauungsplans und somit auch die Festsetzung der Maße der bauli-

chen Nutzung in ihrer Planungshoheit bestimmt, ist sie auch für die Umsetzbarkeit verantwortlich. 

Bei dem Bebauungsplan „Von-Isenburg-Straße“ handelt es sich allerdings um einen projektbezo-

genen Bebauungsplan, so dass die Bereitstellung der erforderlichen Löschwasserlieferleistung 

dem konkreten Projekt zugeordnet werden kann. Hier wäre für das Projekt vom Bauherrn die 

Differenz aus der Löschwasserlieferleistung für das Projekt und der verfügbaren Menge aus der 

öffentlichen Trinkwasserversorgung bereitzustellen.  

Da es sich um dem Grundschutz der Löschwasserlieferleistung handelt und es beim Brandschutz 

nicht um unterschiedliche Einschätzungen handelt, sondern ggfls. um die Rettung von Leben, 

sollte hier auch keine Abwägung zur Minimierung des finanziellen Erstaufwandes vorgenommen 

werden. Mit dem Erlass des Bebauungsplans trägt die Gemeinde die Verantwortung, dass der 

Grundschutz leistbar ist und muss sich dessen bewusst sein. 

Vergleiche mit der dicht bebauten Ortslage oder anderen Gebieten, in denen der Grundschutz 

nicht zur Verfügung steht, befreit nicht von der Verantwortung der Gemeinde bei der Neuaufstel-

lung eines Bebauungsplans.  

Daher wird empfohlen den Bebauungsplan um einen Hinweis zu ergänzen, dass innerhalb des 

Plangebietes eine Löschwasserlieferleistung von 48 m3/h über mindestens 2 Stunden zur Verfü-

gung steht und ein darüberhinausgehender Löschwasserbedarf von den Bauherren zur 

Verfügung gestellt werden muss.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan wird um einen Hinweis zur 

Löschwasserlieferleistung ergänzt.  

 

etwaige Anträge etc.: 

 

 

 

Abstimmungsergebnis  

Ja-Stimmen  

Nein-Stimmen   

Stimmenthaltungen  

 

  

u5433018
Schreibmaschinentext
einstimmig
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3.13 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Straßenverkehrsbehörde, vom 23.03.2022 

Inhalt der Stellungnahme: 

„gegen die o.a. geplanten Änderungen in der Ortsgemeinde bestehen aus straßenverkehrsrecht-

licher Sicht grundsätzlich keine Bedenken.  

Sofern geplant ist, die bestehende Verkehrsbeschilderung im außerörtlichen Bereich anzupassen 

oder zu ändern, ist dies bei uns als zuständige Straßenverkehrsbehörde rechtzeitig vorher zu 

beantragen.  

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.“ 

 

Würdigung:  

Es ist nicht beabsichtigt die außerörtliche Beschilderung anzupassen. Sofern dies mit fortschrei-

tendem Projektverlauf dennoch erfolgen sollte, wird dies entsprechend beantragt. Die 

Stellungnahme betrifft den Planvollzug und wirkt sich nicht auf die Planinhalte aus. Es ist kein 

Beschluss erforderlich.  

 

 

3.14 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Dorferneuerung, vom 25.03.2022 

Inhalt der Stellungnahme: 

„für die o. a. Planung möchten wir seitens der Dorferneuerung folgende Anregungen geben.  

Der überplante Bereich liegt am Rand vom alten Ortskern, mit Blickbezug auf die Niederburg. 

Seitens der Dorferneuerung würden wir uns die Festsetzung einer steileren Dachneigung, ent-

sprechend der ortsbildprägenden Bausubstanz wünschen, ebenso wie eine Reduzierung des 

erlaubten Dachüberstands von 0,50 m. Gegebenenfalls sollte auch eine Aussage zu Dachauf-

bauten getroffen werden. 

Der Hinweis auf den Leitfaden Farbkultur wird sehr begrüßt! Im Farbfächer werden u. a. warme 

Weißtöne empfohlen, weshalb u. E. in der beigefügten Farbkarte zum Bebauungsplan (Anlage 2) 

für die Fassadengestaltung „harte" Weißtöne, wie RAL 9003 und 9016, ausgeschlossen werden 

sollten. 

Zusätzlich zum Hinweis auf den „Leitfaden Farbkultur" könnte auch noch auf den „Leitfaden Bau-

kultur", der ebenfalls viele gute Anregungen zum Bauen gibt, hingewiesen werden.“ 

 

Würdigung:  

Auf die Lage des Plangebiets unmittelbar am Ortskern und in der Nähe mehrerer Baudenkmäler 

geht die Begrünung ausführlich ein. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans soll Baurecht für ein 

Sondervorhaben geschaffen werden. Dabei ist eine Gratwanderung zwischen der vorhandenen 

Baustruktur im Ortskern mit seinen Fassadengestaltungen und Dachformen und der bewussten 

Verwirklichung von modernen Baukörpern zu beschreiten. Misslungene Beispiele für eine Bebau-

ung, die modernen Ansprüchen genügen soll und dabei versucht die Gestaltungsmerkmale eines 

Ortskerns aufzunehmen, dann aber dennoch z.B. mit Bauelementen wie Haustüren oder Fens-

tern mit der historischen Gestaltung bricht, gibt es zu genüge. Hier kann ein bewusstes Absetzen 

der neuen Baukörper vom Bestand die bessere Wahl sein. 
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Daher sollte die Planung unverändert bleiben. Auf den „Leitfaden Baukultur“ kann unabhängig 

von der Ermöglichung moderner Bebauung mit begrünten Flachdächern hingewiesen werden.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und zurückgewiesen. Die Planung bleibt bis auf 

den Hinweis auf den „Leitfaden Baukultur“ unverändert. 

 

etwaige Anträge etc.: 

 

 

 

Abstimmungsergebnis  

Ja-Stimmen  

Nein-Stimmen   

Stimmenthaltungen  

 

 

3.15 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Untere Landesplanungsbehörde vom 09.03.2022 

Inhalt der Stellungnahme: 

„zu dem o. a. Verfahren haben Sie um eine raumordnerische Beurteilung gebeten. 

Die Ortsgemeinde Kobern-Gendorf beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes „Von- 

lsenburg-Straße" mit dem städtebaulichen Ziel den vorhandenen Bereich nachzuverdichten (MI 

und WA) und neu zu ordnen. Das Bebauungsplangebiet ist umgeben von Wohnbebauung. Das 

Plangebiet umfasst eine Fläche von 0,54 ha. Da die festgesetzte Grundfläche weniger als 

20.000 m² umfasst, wird das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB gewählt. 

 

Der Flächennutzungsplan der ehemaligen Verbandsgemeinde Untermosel weist die Bestands-

fläche des Planbereiches als gemischte Baufläche aus. Damit stimmt die Darstellung im 

Flächennutzungsplan mit den geplanten Darstellungen im Bebauungsplan nur teilweise überein. 

Da das beschleunigte Verfahren nach § 13 a BauGB gewählt wurde, kann von den Darstellungen 

des Flächennutzungsplanes abgewichen werden. Da die geordnete städtebauliche Entwicklung 

des Gemeindegebietes nicht beeinträchtigt wird, ist der FNP im Wege der Berichtigung anzupas-

sen (siehe § 13 a Abs. 2 Ziffer 2. BauGB). 

Hinsichtlich der Wohnsiedlungsentwicklung und damit bezüglich der Schwellenwerte für die 

Wohnbauflächenentwicklung ist folgendes zu beachten: 

„Zwar gelten Ziel Z31 des LEP IV und verbindliche Schwellenwerte zur weiteren Wohnbauflä-

chenentwicklung, wie sie derzeit in den Regionalen Raumordnungsplänen der Region Trier und 

der Region Mittelrhein-Westerwald konzipiert sind, gemäß § 1Abs. 4 BauGB nicht unmittelbar für 

Bebauungspläne nach § 13 a als auch § 13 b BauGB, gleichwohl unterliegen sie mittelbar der 

Zielbindung. 
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Für Bebauungspläne nach § 13 a BauGB ist nämlich zu beachten, dass die Freistellung vom 

Entwicklungsgebot eine rechtliche Grenze darin erfährt, dass der Bebauungsplan der Innenent-

wicklung „die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets" nicht beeinträchtigen 

darf. Daraus folgt im Ergebnis, dass das, was der Bebauungsplan am Flächennutzungsplan än-

dert, bei regulärer Änderung des Flächennutzungsplans planbar sein muss (vgl. Krautzberger, in 

Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, 110. Lfg./August 2013, § 13 a, Rn. 74; 

Schrödter, in Schrödter, BauGB, 8 Aufl. 2015, § 13 a, Rn. 44). Für Bebauungspläne nach § 13 b 

BauGB gilt dies entsprechend." 

Nach dem Anhang Methodik Schwellenwerte des RROP 2017 übersteigt für die Verbandsge-

meinde Rhein-Mosel das Flächenpotenzial (68,4 ha) den Bedarf an weiteren Wohnbauflächen 

(33,8 ha) nach dem geltenden RROP 2017. 

 

Würdigung:  

Wie in der Stellungnahme beschrieben gelten Z 31 des Landesentwicklungsprogramms IV und 

verbindliche Schwellenwerte für Bebauungspläne nach § 13a BauGB nicht. Z 31 des LEP IV 

besagt: „Die quantitative Flächenneuinanspruchnahme ist bis zum Jahr 2015 landesweit zu re-

duzieren sowie die notwenige Flächeninanspruchnahme über ein Flächenmanagement qualitativ 

zu verbessern und zu optimieren. Dabei ist der Innenentwicklung ein Vorrang vor der Außenent-

wicklung einzuräumen. …“ 

Der vorliegende Bebauungsplan entspricht in idealtypischer Weise Z 31 des LEP IV: Es handelt 

sich nicht um eine Flächenneuinanspruchnahme und um eine Innenentwicklung.  

Bei der Schwellenwertberechnung wird der Bedarf an zusätzlichen Wohnbauflächen auf der 

Grundlage der Bevölkerungsvorausberechnung des statistischen Landesamtes ermittelt und da-

von die verfügbaren Innenpotenziale und Baulücken subtrahiert. Die Differenz darf als 

Wohnbauflächen im Außenbereich in einem Flächennutzungsplan dargestellt werden (verein-

fachte Wiedergabe der Methodik zur Schwellenwertberechnung). Es sollen mit diesem 

Bebauungsplan allerdings keine Wohnbauflächen im Außenbereich entwickelt werden, sondern 

eine Innenentwicklung ermöglicht werden, die den Außenbereich schont. Daher wäre die Planung 

auch möglich, wenn der Flächennutzungsplan geändert werden müsste.  

Die Untere Landesplanungsbehörde teilt der Ortsgemeinde mit ihrer Stellungnahme auch ledig-

lich mit, dass auch bei der Aufstellung des Bebauungsplans nach § 13a BauGB „die geordnete 

städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes“ nicht beeinträchtigt werden darf. Sie erhebt 

keine Bedenken oder vermutet einen Verstoß gegen Z 31 des LEP IV. 

Wie oben dargelegt wird durch den Bebauungsplan „Von-Isenburg-Straße“ die geordnete städte-

bauliche Entwicklung des Gemeindegebietes nicht nur nicht beeinträchtigt, sie wird sogar 

begünstigt.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme der Unteren Landesplanungsbehörde wird zur Kenntnis genommen. Der Be-

bauungsplan unterstützt die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes der 

Ortsgemeinde Kobern-Gondorf.  
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etwaige Anträge etc.: 

 

 

 

Abstimmungsergebnis  

Ja-Stimmen  

Nein-Stimmen   

Stimmenthaltungen  

 

 

3.16 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, vom 

08.04.2022 

Inhalt der Stellungnahme: 

„aus Sicht des Immissionsschutzes ergeben sich zur o. a. Bauleitplanung keine Bedenken. 

Sofern die Ansiedelung von gewerblichen Betrieben vorgesehen ist wird darauf hingewiesen, 

dass Tätigkeiten zur Nachtzeit zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr (z. B. An und Ablieferverkehr, 

Verladetätigkeiten, Parkverkehr, technische Aggregate im Außenbereich) Immissionskonflikte 

gegenüber der schutzbedürftigen Bebauung auslösen können.“ 

 

Würdigung:  

Eine teilweise gewerbliche Nutzung innerhalb der Mischgebiete wird voraussichtlich im Zusam-

menhang mit Dienstleistungen um die Erleichterung des Wohnens im Alter stehen. Hierbei 

handelt es sich nicht um lärmintensive Nutzungen. Die Anforderungen der TA-Lärm sind inner-

halb des Plangebietes unabhängig von der Aufstellung des Bebauungsplanes zu beachten. Die 

Stellungnahme wirkt sich nicht auf die Planinhalte aus, zumal die Gewerbeaufsicht keine Beden-

ken äußerte. Es ist kein Beschluss erforderlich.  
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